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Abschiebungen nach
Afghanistan werden
ausgesetzt

In Folge des furchtbaren
Terroranschlags in der Nähe
der deutschen Botschaft in
Kabul haben die SPD-
Abgeordneten im Bundestag
eine Neubewertung der
Sicherheitslage in Afghanistan
eingefordert.
Die Koalition hat sich auf
Druck der SPD-
Bundestagsfraktion auf ein
gemeinsames Vorgehen
angesichts des Anschlags in
Kabul mit 90 Toten und 460
Verletzten geeinigt. Die
Sicherheitslage in Afghanistan
wird bis Juli dieses Jahres neu
bewertet. Bis dahin werden
mit Ausnahme von
Schwerkriminellen und
Terrorverdächtigen vorerst
keine Afghanen mehr von
Deutschland aus in ihre
Heimat abgeschoben.
Die SPD-Bundestagsfraktion
stimmte am Donnerstagabend

Ausgabe 07/2017

Bund-Länder-Reform – Erfolg für die SPD-Fraktion

Bei dem am Donnerstag vom Bundestag beschlossenen
Reformpaket der Bund-Länder-Beziehungen (Drs. 18/11131,
18/11135, 18/11185, 18/11186) hat sich die SPD-Fraktion mit
ihren vier zentralen Kernforderungen durchgesetzt:
Der Bund gibt den Ländern mehr Geld, damit sie nach dem
Auslaufen des Solidarpaktes finanziell handlungsfähig bleiben und
ihre Aufgaben erfüllen können. Die Sozialdemokraten wollen nicht,
dass Deutschland in arme und reiche Regionen auseinander fällt.
Deshalb übernimmt der Bund künftig eine stärkere Rolle beim
Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Länder. Die Länder
erhalten vom Bund dafür von 2020 an jährlich gut 10 Milliarden
Euro. Im Gegenzug erhält der Bund aber auch mehr Kontrollrechte,
zum Beispiel um einen einheitlicheren und damit gerechteren
Steuervollzug sichern zu können.

Der Bund kann endlich auch in gute und moderne Schulen
investieren. Bislang ist ihm eine solche Kooperation mit den für
den Bildungsbereich zuständigen Ländern untersagt. Die SPD-
Bundestagsfraktion hat mit Erfolg dafür gekämpft, dass dieses
Verbot im Grundgesetz nun aufgebrochen wird.
In einem ersten Schritt stellt der Bund insgesamt 3,5 Milliarden
Euro für die Bildungsinfrastruktur in finanzschwächeren
Kommunen zur Verfügung. Damit hilft der Bund, den massiven
Sanierungsstau an deutschen Schulen abzubauen. Die SPD-
Fraktion will nicht, dass der Bildungserfolg von Kindern von der
Finanzkraft ihrer Heimatgemeinde abhängt.

Die SPD-Abgeordneten haben durchgesetzt, dass der
Unterhaltsvorschuss ausgeweitet wird. Damit hilft der Staat
berufstätigen Alleinerziehenden, ihre Doppelbelastung von Job und
Kinderbetreuung besser zu stemmen, wenn der
unterhaltspflichtige Elternteil seinen Verpflichtungen nicht
nachkommt. Wie von der SPD-Fraktion gefordert, wird die
Altersgrenze von jetzt zwölf Jahren auf 18 Jahre angehoben und
die zeitliche Befristung der Bezugsdauer von maximal sechs Jahren
abgeschafft. Mit der Reform wird die Bundesauftragsverwaltung
der Länder bei den Bundesautobahnen und einigen Bundesstraßen
beendet. Künftig soll eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes
diese Aufgabe übernehmen, damit schneller und effizienter geplant
und gebaut werden kann.

Die SPD-Fraktion hat mit Erfolg dafür gekämpft, dass dabei
sämtliche Hintertüren für eine Privatisierung verschlossen sind: Im
Grundgesetz ist nun festgeschrieben, dass der Bund 100-
prozentiger Eigentümer bleibt – sowohl von den
Bundesfernstraßen selbst als von der Infrastrukturgesellschaft.
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in einer Sondersitzung einem
entsprechenden Antrag zu.
Darin heißt es: "Bis zur
Vorlage einer neuen
Lagebeurteilung des
Auswärtigen Amtes und bis zur
vollen Funktionsfähigkeit der
deutschen Botschaft in Kabul
bleibt es nur noch bei der
Förderung der Freiwilligen
Rückkehr sowie der
Abschiebung von Straftätern
und Gefährdern auf der Basis
einer Einzelfallprüfung. Dies
gilt auch für diejenigen
Ausreisepflichtigen, die
hartnäckig ihre Mitwirkung an
der Identitätsfeststellung
verweigern."
SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann sagte nach der
Sondersitzung, die Lage in
Afghanistan durch den
Anschlag sei so gravierend,
dass die Situation überdacht
werden müsse.

"Die Bundesregierung muss
die Sicherheitslage neu
analysieren und bewerten und
erst auf der Grundlage kann
über weitere Abschiebungen
entschieden werden."
Die CDU/CSU-Fraktion wollte
dagegen zunächst am Status
Quo festhalten, stimmte aber
dann ebenfalls zu.
Von Deutschland aus kehrten
im vergangenen Jahr 3300
Afghanen freiwillig in ihre
Heimat zurück. Zudem gab es
67 Abschiebungen. In diesem
Jahr liegt die Zahl nach
Angaben der Behörden bei
etwas mehr als 100. Nach dem
aktuellen Lagebild des
Auswärtigen Amtes über die
Situation in Afghanistan sind
Rückführungen möglich. Das
war insoweit maßgeblich für
die bisherigen Maßnahmen.

Kinderehen werden
verboten

Die Koalition hat am Mittwoch
einen Gesetzentwurf zur
Bekämpfung von Kinderehen
in den Bundestag eingebracht
(Drs. 18/12086). Demnach
soll es künftig nicht mehr
generell möglich sein, zu
heiraten, wenn mindestens ein
Partner bei der Trauung unter

Eine Beteiligung privater Investoren – unmittelbar oder
mittelbar – an der Infrastrukturgesellschaft ist ebenfalls im
Grundgesetz ausgeschlossen. Für Öffentlich-Private-
Partnerschaften (ÖPP) gibt es nun eine klare grundgesetzliche
Grenze, die es bislang nicht gab. Sie werden künftig nur auf
nicht miteinander verbundenen Teilstrecken von maximal 100
Kilometern möglich sein.

Wie eine Privatisierung von Autobahnen ausgeschlossen
wird

Überlange Planung, schlechte Koordination, endlose Baustellen
– häufig sind das die Gründe, warum es auf Bundesautobahnen
und Bundesstraßen zu Stau kommt, Strecken nicht ausgebaut
sind und der Zustand marode ist. Das Problem: Bisher sind
sechzehn verschiedene Bundesländer für Planung und Bau der
Autobahnen und Bundesstraßen zuständig. Es kommt zu
Kompetenzwirrwarr unter den Ländern und mit dem Bund und
so zu Reibungsverlusten. Das ändert sich jetzt.

Die neu zu gründende Bundesfernstraßengesellschaft dient
dazu, bei den Bundesautobahnen und Bundestraßen zügigere
Baumaßnahmen und einen effizienten Mitteleinsatz zu
garantieren. Die SPD-Bundestagsfraktion hat durchgesetzt:
1. Eine Privatisierung der Autobahnen und Bundesstraßen wird
ausgeschlossen. Mit dem Gesetz werden mehrere Schranken
gegen Privatisierung gesetzt – auch im Grundgesetz:
 Der Bund ist und bleibt 100 Prozent Eigentümer der 
Autobahnen.
 Der Bund wird zu 100 Prozent Eigentümer der
Infrastrukturgesellschaft.
 Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Dritter an der 
Infrastrukturgesellschaft und möglichen Tochtergesellschaften
wird ausgeschlossen.
 Eine funktionale Privatisierung durch die Übertragung
eigener Aufgaben der Gesellschaft auf Dritte, zum Beispiel
durch Teilnetz-Öffentlich-Private Partnerschaften, wird
ausgeschlossen.
2. Das Interesse der Beschäftigten wird geschützt und eine
leistungsfähige neue Organisation geschaffen, die ein
attraktiver Arbeitgeber wird. Niemand muss gegen seinen
Willen wechseln oder seinen angestammten Arbeitsort
aufgeben.
3. Der Einfluss des demokratisch gewählten Parlaments auf die
Verkehrsinvestitionen wird ausgebaut.
Fazit: Das verkehrspolitische Ziel ist es, die neue Gesellschaft
so zu gestalten, dass sie als gemeinwohlorientierte Einrichtung
ohne Gewinnerwartung für ein effizientes Autobahn-und
Bundesstraßennetz in Deutschland sorgt, das allen Menschen
in unserem Land zu Gute kommt.

Zur Einordnung:
Bereits im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden: „Angesichts
der seit vielen Jahren bestehenden strukturellen
Unterfinanzierung werden wir die Planung und Finanzierung
unserer Verkehrswege durch eine grundlegende Reform auf
eine neue, dauerhaft verlässliche und effiziente Grundlage
stellen. (…) Zudem werden wir gemeinsam mit den Ländern
Vorschläge für eine Reform der Auftragsverwaltung Straße
erarbeiten und umsetzen.“

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/120/1812086.pdf
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18 Jahre alt ist. Bereits
geschlossene Ehen, bei denen
mindestens ein Partner jünger
als 16 Jahre ist, sollen stets als
nichtig eingestuft werden und
damit ungültig sein.
Bei 16- und 17-Jährigen soll
die Ehe in der Regel
aufgehoben werden müssen;
das käme im Prinzip einer
Scheidung gleich. Ausnahmen
sollen bei dieser Altersgruppe
aber möglich sein. In solchen
Fällen soll das Familiengericht
nach einer Anhörung der
Minderjährigen und des
Jugendamtes entscheiden.
Bereits am Donnerstagabend
hat der Bundestag das Gesetz
beschlossen.
Johannes Fechner,
rechtspolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion, stellt klar:
„Kinder gehören nicht vor den
Traualtar, sondern in die
Schule. Wenn Kinder zu früh
heiraten, können ihr Wohl und
ihre Entwicklungschancen
beeinträchtigt werden. Weil
auch religiöse Trauungen
insbesondere für
minderjährige Mädchen einen
Bindungsdruck erzeugen,
führen wir das
Voraustrauungsverbot wieder
ein. Wer Minderjährige traut,
ohne dass zuvor eine
standesamtliche Trauung
stattgefunden hat, muss mit
einem Bußgeld bis zu 5000
Euro rechnen.“
Zum Hintergrund:
Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) legte den Entwurf
vor, weil durch die stärkere
Zuwanderung auch mehr
Ehepaare ins Land gekommen
sind, bei denen ein Partner, in
der Regel die Frau, noch
minderjährig ist. Laut dem
Bundesinnenministerium sind
derzeit deutschlandweit 1475
Minderjährige als verheiratet
erfasst. Die meisten von ihnen
sind Mädchen. 361 haben das
14. Lebensjahr noch nicht
erreicht.

In Artikel 90 Absatz 2 des Grundgesetzes wird dazu der Satz
eingefügt: „Eine Beteiligung Privater im Rahmen von Öffentlich-
Privaten Partnerschaften ist ausgeschlossen für Streckennetze,
die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das gesamte Netz
sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche
Teile davon umfassen.“

Das bedeutet, dass nicht das ganze Bundesfernstraßennetz oder
wesentliche Teile davon in einem Bundesland im Rahmen von
ÖPP ausgebaut werden kann. Gesetzlich wird geregelt, dass
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) nur auf der Ebene von
Einzelprojekten bis maximal 100 Kilometer Länge erfolgen, die
nicht räumlich miteinander verbunden sein dürfen.
SPD-Fraktion schließt Türen zur Privatisierung
Manche Kritiker und manche Kampagne hat absurderweise
gerade der SPD-Fraktion in den letzten Wochen unterstellt, mit
den Grundgesetz-Änderungen würde sie die Türen für eine
Privatisierung öffnen. Das Gegenteil ist richtig: Türen werden
geschlossen, die bislang offen standen.

Noch einige Punkte, die in diesem Zusammenhang sehr wichtig
sind:
 Die Gesellschaft wird nicht kreditfähig. Damit ist die Gefahr
einer Aufnahme von privatem Kapital zu hohen Zinsen gebannt.
 Eine Übertragung von Altschulden auf die Gesellschaft wird 
ausgeschlossen.
 Das wirtschaftliche Eigentum an den Bundesautobahnen und
Bundesstraßen geht nicht an die Gesellschaft über, sondern bleibt
beim Bund.
 Mautgläubiger der LKW-Maut und der PKW-Maut bleibt der
Bund. Die Gesellschaft darf das Mautaufkommen nicht direkt
vereinnahmen.
 Die neue Gesellschaft wird als GmbH errichtet und damit als
juristische Person des privaten Rechts. Privatrechtlich heißt nicht
Privatisierung. Deutschland organisiert zum Beispiel einen
Großteil seiner internationalen Entwicklungshilfe über die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
die ebenfalls eine GmbH ist. Ist deshalb die Entwicklungshilfe
privatisiert? Das ist natürlich Unsinn.
Darüber hinaus haben die Sozialdemokraten Veränderungen
durchgesetzt, die vor allem im Interesse der Tausenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen, die heute in den
Straßenbauverwaltungen der Länder arbeiten und die zum Bund
wechseln sollen. Die neue Gesellschaft wird tarifgebunden sein,
und die Überleitung soll im Rahmen eines
Überleitungstarifvertrags erfolgen. Die Gewerkschaften sind hier
voll an der Seite der SPD-Bundestagsfraktion. Verdi: „Die
Interessen der Beschäftigten werden gesichert“.

Zu guter Letzt war den SPD-Abgeordneten wichtig, dass die
Reform nicht zu weniger demokratischer Kontrolle und
Einflussnahme führt, sondern dass die Informations- und
Steuerungsrechte des Bundestages gewahrt bleiben und
ausgebaut werden. So bedürfen zum Beispiel der
Gesellschaftervertrag und wesentliche Änderungen der
vorherigen Zustimmung durch den Haushaltsausschuss und den
Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Abgeordnete
des Bundestages werden im Aufsichtsrat der Gesellschaft
vertreten sein.


